
Arbeitsmarktservice

*) wird vom Arbeitsmarktservice ausgefüllt

AMS ABA-Nr                                                                  *)

Bitte lesen Sie vor dem Ausfüllen die Hinweise auf der letzten Seite!
Bitte leserlich ausfüllen und zutreffende Kästchen ankreuzen!

Anzeige eines Au-Pair-Verhältnisses

nach  § 1 Z 12 AuslBVO, BGBl 1990/609 idgF

o ab o ehestmöglich

Gastfamilie
Name Telefon

PLZ/Ort Straße

Wie viele Kinder sind in Ihrem Haushalt zu betreuen

Ausländer/in

o  männlich       o  weiblich
Vers-Nr Geburtsdatum
(falls vorhanden)

Vorname(n) Geburtsname

Familienname, Titel Staatsangehörigkeit

PLZ/Ort Straße

Kranken- und Unfallversicherung bei (Anstalt)

Nachweis über vorhandene Deutschkenntnisse o  liegt bei       o  wird nachgereicht

Au-Pair-Verhältnis
Welche Tätigkeiten soll die Au-Pair-Kraft in Ihrem Haushalt verrichten

Wurde eine Au-Pair-Vermittlung eingeschaltet o  ja      o  nein

Wenn ja – bitte geben Sie Namen und Adresse des Vermittlers an

Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Verwendung des Au-Pair für Arbeiten außerhalb meines Haushalts
unzulässig ist und auf die Verlängerung der Aufenthaltsberechtigung nach Ablauf des Au-Pair-Verhältnisses
kein Anspruch besteht.
Dieser Anzeige ist ein unterfertigter Au-Pair-Vertrag angeschlossen.

Datum, Unterschrift

Die

A N Z E I G E B E S T Ä T I G U N G

für das oben angeführte Au-Pair-Verhältnis

wird für die Zeit von

bis

ausgestellt. Es gelten die umseitig genannten Bedingungen. Datum, Unterschrift, Stempel des
Arbeitsmarktservice

Gebühren und Abgaben

Antragsgebühr € 13,00
gebührenpflichtige Beilage
(zB Au-Pair-Vertrag) € 3,60

Ausstellung € 6,50

Gebührengesetz 1957, BGBl Nr 267,
Bundesverwaltungsabgabenverordnung
1983, BGBl Nr 24

Einzugsermächtigung
siehe Beilage



DVR: Landesgeschäftsstellen           0017035 bis 0017116
            regionale Geschäftsstellen      0015008 bis 0015954

AUS AB-A 2 AuPair   7/2002 des Arbeitsmarktservice

Was Sie wissen sollten

Was regelt der Gesetzgeber?

Ein Gastgeber darf eine ausländische Au-Pair-Kraft beschäftigen, wenn

l das Au-Pair-Verhältnis der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice  spätestens zwei
Wochen vor dem Beginn der Tätigkeit von der Gastfamilie angezeigt wurde und

l das Arbeitsmarktservice innerhalb von zwei Wochen eine Anzeigebestätigung ausgestellt hat. Die
Anzeigebestätigung gilt für sechs Monate.

Stellt das Arbeitsmarktservice innerhalb dieser Frist keine Anzeigebestätigung aus, darf die Beschäftigung aufge-
nommen werden.

Im Falle einer Ablehnung der Anzeigebestätigung ist die begonnene Beschäftigung umgehend, spätestens aber binnen
einer Woche nach Zustellung der Ablehnung, zu beenden.

Die Vorschreibung der Gebühren und Abgaben erfolgt gemeinsam mit der abschließenden Erledigung Ihrer Eingabe.
Gebühren und Abgaben können durch Barzahlung (an der Kasse Ihrer AMS-Geschäftsstelle) oder mit Erlagschein
erstattet werden; eventuelle weitere Zahlungsmöglichkeiten erfahren Sie von Ihrer AMS-Geschäftsstelle.
Für die Ermächtigung zum Einzug von Ihrem Bankkonto steht Ihnen das beiliegende Formular zur Verfügung.

Eine Anzeigebestätigung kann nur ausgestellt werden, wenn

l der Ausländer / die Ausländerin mindestens 18 und höchstens 28 Jahre alt ist,

l im Falle der Vermittlung eine hiezu berechtigte Agentur eingeschaltet wurde,

l die Au-Pair-Kraft innerhalb der letzten fünf Jahre nicht bereits länger als ein Jahr als Au-Pair-Kraft in
Österreich beschäftigt war und

l die Gewähr gegeben ist, dass der wahre wirtschaftliche Gehalt der beabsichtigten Tätigkeit dem einer
Au-Pair-Tätigkeit entspricht. Damit meinen wir, dass das Au-Pair durch seinen Österreich-Aufenthalt das Land
und die Lebensweise seiner Menschen kennenlernen und die im Heimatland erworbenen Sprachkenntnisse mit
Hilfe der Gastfamilie vertiefen soll. Eine Anzeigebestätigung darf daher nur für eine Familie  (wenigstens ein/e
Erziehungsberechtigte/r mit Kind) ausgestellt werden. Für das Au-Pair selbst muss ein Mindestmaß an
Deutschkenntnissen (Schulunterricht oder ein Semester Studium oder Sprachlehrgang) vor dem Antritt der
Beschäftigung durch ein entsprechendes Schulzeugnis oder eine sonstige Bestätigung in deutscher oder
englischer Übersetzung nachgewiesen werden. Das Au-Pair soll seine Sprachkenntnisse auch im
Zusammenleben mit der Gastfamilie erweitern können

Antragsnachweise nicht vergessen

Um Ihre Anzeige möglichst rasch beantworten zu können, legen Sie bitte eine Ausfertigung des von beiden
Vertragspartnern unterfertigten Au-Pair-Vertrages bei.

Bitte beachten Sie

Soll die Beschäftigung über den Bewilligungszeitraum hinaus fortgesetzt werden, muss möglichst vier Wochen vor
Ablauf der Geltungsdauer die Verlängerung der Anzeigebestätigung beantragt werden.

Die Anzeigebestätigung soll von der Gastfamilie am Ort der Tätigkeit zur Einsicht bereit gehalten werden.

Die Anzeigebestätigung gilt für die rechtmäßige Beschäftigung im Rahmen des darin  beschriebenen Au-Pair-
Verhältnisses. Sie deckt jedoch nicht die nach fremdenrechtlichen Vorschriften erforderlichen Berechtigungen für
den Aufenthalt im Bundesgebiet ab. Die Aufenthaltserlaubnis muss von der Au-Pair-Kraft selbst gesondert beantragt
werden. Die Anzeigebestätigung dient daher auch zur Vorlage bei den Aufenthalts- bzw Fremdenpolizeibehörden
oder den österreischen Vertretungsbehörden im Ausland.
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*) wird vom Arbeitsmarktservice ausgefüllt

AMS ABA-Nr                                                                 *)

Bitte lesen Sie vor dem Ausfüllen die Hinweise auf der letzten Seite!
Bitte leserlich ausfüllen und zutreffende Kästchen ankreuzen!

Anzeige eines Au-Pair-Verhältnisses

nach  § 1 Z 12 AuslBVO, BGBl 1990/609 idgF

o ab o ehestmöglich

Gastfamilie
Name Telefon

PLZ/Ort Straße

Wie viele Kinder sind in Ihrem Haushalt zu betreuen

Ausländer/in

o  männlich       o  weiblich
Vers-Nr Geburtsdatum
(falls vorhanden)

Vorname(n) Geburtsname

Familienname, Titel Staatsangehörigkeit

PLZ/Ort Straße

Kranken- und Unfallversicherung bei (Anstalt)

Nachweis über vorhandene Deutschkenntnisse o  liegt bei       o  wird nachgereicht

Au-Pair-Verhältnis
Welche Tätigkeiten soll die Au-Pair-Kraft in Ihrem Haushalt verrichten

Wurde eine Au-Pair-Vermittlung eingeschaltet o  ja      o  nein

Wenn ja – bitte geben Sie Namen und Adresse des Vermittlers an

Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Verwendung des Au-Pair für Arbeiten außerhalb meines Haushalts
unzulässig ist und auf die Verlängerung der Aufenthaltsberechtigung nach Ablauf des Au-Pair-Verhältnisses
kein Anspruch besteht.
Dieser Anzeige ist ein unterfertigter Au-Pair-Vertrag angeschlossen.

Datum, Unterschrift

GILT NICHT ALS ANZEIGEBESTÄTIGU/NG

Die vorliegende Anzeige ist am

beim Arbeitsmarktservice eingelangt.
Datum, Unterschrift, Stempel des AMS



Was Sie wissen sollten

Was regelt der Gesetzgeber?

Ein Gastgeber darf eine ausländische Au-Pair-Kraft beschäftigen, wenn

l das Au-Pair-Verhältnis der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice  spätestens zwei
Wochen vor dem Beginn der Tätigkeit von der Gastfamilie angezeigt wurde und

l das Arbeitsmarktservice innerhalb von zwei Wochen eine Anzeigebestätigung ausgestellt hat. Die
Anzeigebestätigung gilt für sechs Monate.

Stellt das Arbeitsmarktservice innerhalb dieser Frist keine Anzeigebestätigung aus, darf die Beschäftigung aufge-
nommen werden.

Im Falle einer Ablehnung der Anzeigebestätigung ist die begonnene Beschäftigung umgehend, spätestens aber
binnen einer Woche nach Zustellung der Ablehnung, zu beenden.

Die Vorschreibung der Gebühren und Abgaben erfolgt gemeinsam mit der abschließenden Erledigung Ihrer
Eingabe.
Gebühren und Abgaben können durch Barzahlung (an der Kasse Ihrer AMS-Geschäftsstelle) oder mit Erlagschein
erstattet werden; eventuelle weitere Zahlungsmöglichkeiten erfahren Sie von Ihrer AMS-Geschäftsstelle.
Für die Ermächtigung zum Einzug von Ihrem Bankkonto steht Ihnen das beiliegende Formular zur Verfügung.

Eine Anzeigebestätigung kann nur ausgestellt werden, wenn

l der Ausländer / die Ausländerin mindestens 18 und höchstens 28 Jahre alt ist,

l im Falle der Vermittlung eine hiezu berechtigte Agentur eingeschaltet wurde,

l die Au-Pair-Kraft innerhalb der letzten fünf Jahre nicht bereits länger als ein Jahr als Au-Pair-Kraft in
Österreich beschäftigt war und

l die Gewähr gegeben ist, dass der wahre wirtschaftliche Gehalt der beabsichtigten Tätigkeit dem einer
Au-Pair-Tätigkeit entspricht. Damit meinen wir, dass das Au-Pair durch seinen Österreich-Aufenthalt das
Land und die Lebensweise seiner Menschen kennenlernen und die im Heimatland erworbenen
Sprachkenntnisse mit Hilfe der Gastfamilie vertiefen soll. Eine Anzeigebestätigung darf daher nur für eine
Familie  (wenigstens ein/e Erziehungsberechtigte/r mit Kind) ausgestellt werden. Für das Au-Pair selbst muss
ein Mindestmaß an Deutschkenntnissen (Schulunterricht oder ein Semester Studium oder Sprachlehrgang) vor
dem Antritt der Beschäftigung durch ein entsprechendes Schulzeugnis oder eine sonstige Bestätigung in
deutscher oder englischer Übersetzung nachgewiesen werden. Das Au-Pair soll seine Sprachkenntnisse auch
im Zusammenleben mit der Gastfamilie erweitern können

Antragsnachweise nicht vergessen

Um Ihre Anzeige möglichst rasch beantworten zu können, legen Sie bitte eine Ausfertigung des von beiden
Vertragspartnern unterfertigten Au-Pair-Vertrages bei.

Bitte beachten Sie

Soll die Beschäftigung über den Bewilligungszeitraum hinaus fortgesetzt werden, muss möglichst vier Wochen vor
Ablauf der Geltungsdauer die Verlängerung der Anzeigebestätigung beantragt werden.

Die Anzeigebestätigung soll von der Gastfamilie am Ort der Tätigkeit zur Einsicht bereit gehalten werden.

Die Anzeigebestätigung gilt für die rechtmäßige Beschäftigung im Rahmen des darin  beschriebenen Au-Pair-
Verhältnisses. Sie deckt jedoch nicht die nach fremdenrechtlichen Vorschriften erforderlichen Berechtigungen für
den Aufenthalt im Bundesgebiet ab. Die Aufenthaltserlaubnis muss von der Au-Pair-Kraft selbst gesondert
beantragt werden. Die Anzeigebestätigung dient daher auch zur Vorlage bei den Aufenthalts- bzw
Fremdenpolizeibehörden oder den österreischen Vertretungsbehörden im Ausland.


